
mierenden. Grund un:! einem normieren-RechtswissenschaftE  mierenden‘ 7Grun(i‘ und feinv‘er"n nbi'ih1ereri-  _ Rechtswissenschaft  den Maß in jedem positiven Recht ver-  Rechtsphilosophie. Von Gustav Radbru c  stehen läßt und wie Radbruch immer mehr  Vierte Auflage, nach dem Tode des Verfas-  danach strebt, „die ‚wertüberwindende‘ Hal-  sers besorgt und biographisch eingeleitet von  tung der Religion oder einer religiös fun-  Prof. Dr. Erik Wolf. (392 S.) Stuttgart, o.J.  dierten Metaphysik mit dem bisherigen Re-  (1950). K.F.Koehler-Verlag. DM 12.50.  lativismus und Methodendualismus zu ver-  Die posthume Ausgabe von Radhruchs  hbinden“. Durch diese einleitende Darstellung  Rechtsphilosophie vereint in einem Werk  Erik Wolfs erscheint im vorliegenden Werk  zwei Namen, die beide einer kommenden  manche Stelle der wieder abgedruckten  Zeit in der Geschichte der deutschen Rechts-  Q,Rechtsphilosoph_ie“ Radbruchs von 1932 —  philosophie Marksteine und Wendepunkte  die nur durch Anmerkungen (Lesefrüchte  hedeuten werden — Wendepunkte in des  und Literaturhinweise) vermehrt ist — trotz  Wortes echtem Sinn. Sie bezeichnen die Ent-  des gleich gebliebenen Texts in neuem Licht.  scheidung des Rechtsphilosophen zu einer  Radbruchs Wendung bezeichnet freilich nur  Wendung, die weg vom Rechtspositivismus,  den Anfang eines neuen Denkens. Es war  der auch das „gesetzliche Unrecht“ als Recht  dem greisen Philosophen nicht mehr ver-  anerkennt, „weil es Gesetz ist‘“, zu einem  gönnt, auf dem begonnenen Weg weiterzu-  „übergesetzlichen Recht‘ führt, das in der  schreiten. Er hat trotz mancher Hinweise auf  Idee des Rechts Rechtfertigung und Maßstab  Einzelinhalte, wie etwa auf die Menschen-  seiner Normen findet. In feinem Einfüh-  rechte, nicht mehr zu einer endgültigen  lungsvermögen in die Gedanken seines Leh-  neuen Antwort auf die Frage nach dem In-  rers und Freundes zeichnet Erik Wolf im  halt der Rechtsidee, nicht mehr zu einem  vorliegenden Buch in einer Einleitung, die  neuen materiellen Gerechtigkeitsbegriff ge-  weit mehr ist als bloße Einleitung, sondern  funden: er hat, Erik Wolf betont dies, „keine  viel eher eine selbstverständliche Fortsetzung  systematische  materielle  Gerechtigkeits-  lehre‘“ mehr entworfen. In diesem Stehen-  seiner früheren Arbeit über die „Großen  Rechtsdenker“‘,  Gustav  Radbruchs  Leben  bleiben am Anfang eines neuen Wegs taucht  und- Werk. Erik Wolf läßt uns in dieser  in der geistigen Entwicklung Radbruchs eine  geistvollen Biographie und in einer treff-  Spur der Tragik des großen, edlen Denkers  lichen Auswahl aus Radbruchs rechtsphiloso-  auf, der den festen Grund des Christentums  phischen Aufsätzen nach 1945, die dem Buch  verloren hatte und dem am Ende seines Le-  bens  —_-  eines Lebens voller Schicksal-  als Anhang beigefügt sind, an Radbruchs  „Wiederbegegnung mit dem Christentum“‘  schläzge — nur das große, stille Heimweh  teilnehmen und seine Wendung von einer  bleibt, ohne daß er zur Heimat findet; es  rein . humanitären. Ethik  zur „gläubigen  zeigt sich darin aber vielleicht auch eine  Skepsis‘ eines Fontane, zum „Glauben des  Spur der Problematik eines aus dem Prote-  Ungläubigen‘“ mit einer „von Äußerung zu  stantismus kommenden Rechtsdenkens, das  AÄußerung sich verstärkenden und vertiefen-  nicht von einer ähnlich „großartigen christ-  den Religiosität‘“, seine Wendung vom Ra-  lich fundierten Lehre von Recht und Gerech-  tionalismus und rechtsphilosophischen Rela-  tigkeit‘“ geführt wird, wie ‚sie, ich zitiere  tivismus zur „Lehre von der Natur der  Radbruch, „der Katholizismus . . . entwickelt  Sache‘“ und vom „übergesetzlichen Recht‘“  hat“!: ;  erleben; und er zeigt uns, wie diese Wen-  dung in persönlicher Erfahrung Radbruchs  Völkerrecht. Von Alfred Verd r;) ß. Zweite,  begründet ist — im Miterleben einerseits der  völlig umgearbeitete und erweiterte Auflage.  beiden historischen Ereignisse der NS-Dikta-  (XI1T u. 508 S.) Wien 1950, Springer-Verlag.  tur und der Besetzung Deutschlands, ander-  Die zweite Auflage des bekannten Lehr-  buchs des Wiener  Völkerrechtslehvers ist  seits der beiden geistigen Bewegungen der  Rückbesinnung auf das Christentum nach  nicht nur von dem großen Kreis seiner  1945 und des Existentialismus in all seinen  Schüler und Freunde im In- und Ausland  verschiedenen Ausdrucksformen. Erik Wolf  wärmstens begrüßt worden. Diese Neuaus-  weist auf, wie Radbruchs Wendung notwen-  gabe hat einem Bedürfnis aller völkerrecht-  dig mit der Erkenntnis verbunden war, daß  lich interessierten Kreise entsprochen, da —  die von ihm ursprünglich angenommene  wenn man von dem allzu umfangreichen und  „dreifache Gliederung  es obersten Rechts-  allzu kostspieligen Werk von Guggenheim  wertes in Gerechtigkeit, Sicherheit und  und von einigen Übersetzungen ursprüng-  Zweckmäßigkeit nur die Entfaltung ein und  lich fremdsprachlicher Veröffentlichungen  derselben Idee in drei Wirkungsrichtungen  (Schwarzenberger, Alf Roos usw.) absieht —  darstellt‘“ und der Konflikt innerhalb dieser  in den letzten fünfzehn Jahren, in denen sich  das Völkerrecht auf vielen Gebieten so  Dreiheit nur das „Gespräch der Gerechtig-  keit mit sich selbst‘“ ist; und er schildert  gründlich. gewandelt hat, kein brauchbares  schließliich — oder deutet an — wie diese  Lehrbuch des Völkerrechts in deutscher  Wendung Radbruch die Naturrechtstheorie  Sprache mehr erschienen ist. Umso erfreu-  zwar nicht übernehmen, aber doch in ihrem  licher ist es, daß als erstes großes deutsches  echten Anliegen als Lehre von einem legiti-  Lehrbuch des Völkerrechts nach dem zweiten  238E  mierenden‘ 7Grun(i‘ und feinv‘er"n nbi'ih1ereri-  _ Rechtswissenschaft  den Maß in jedem positiven Recht ver-  Rechtsphilosophie. Von Gustav Radbru c  stehen läßt und wie Radbruch immer mehr  Vierte Auflage, nach dem Tode des Verfas-  danach strebt, „die ‚wertüberwindende‘ Hal-  sers besorgt und biographisch eingeleitet von  tung der Religion oder einer religiös fun-  Prof. Dr. Erik Wolf. (392 S.) Stuttgart, o.J.  dierten Metaphysik mit dem bisherigen Re-  (1950). K.F.Koehler-Verlag. DM 12.50.  lativismus und Methodendualismus zu ver-  Die posthume Ausgabe von Radhruchs  hbinden“. Durch diese einleitende Darstellung  Rechtsphilosophie vereint in einem Werk  Erik Wolfs erscheint im vorliegenden Werk  zwei Namen, die beide einer kommenden  manche Stelle der wieder abgedruckten  Zeit in der Geschichte der deutschen Rechts-  Q,Rechtsphilosoph_ie“ Radbruchs von 1932 —  philosophie Marksteine und Wendepunkte  die nur durch Anmerkungen (Lesefrüchte  hedeuten werden — Wendepunkte in des  und Literaturhinweise) vermehrt ist — trotz  Wortes echtem Sinn. Sie bezeichnen die Ent-  des gleich gebliebenen Texts in neuem Licht.  scheidung des Rechtsphilosophen zu einer  Radbruchs Wendung bezeichnet freilich nur  Wendung, die weg vom Rechtspositivismus,  den Anfang eines neuen Denkens. Es war  der auch das „gesetzliche Unrecht“ als Recht  dem greisen Philosophen nicht mehr ver-  anerkennt, „weil es Gesetz ist‘“, zu einem  gönnt, auf dem begonnenen Weg weiterzu-  „übergesetzlichen Recht‘ führt, das in der  schreiten. Er hat trotz mancher Hinweise auf  Idee des Rechts Rechtfertigung und Maßstab  Einzelinhalte, wie etwa auf die Menschen-  seiner Normen findet. In feinem Einfüh-  rechte, nicht mehr zu einer endgültigen  lungsvermögen in die Gedanken seines Leh-  neuen Antwort auf die Frage nach dem In-  rers und Freundes zeichnet Erik Wolf im  halt der Rechtsidee, nicht mehr zu einem  vorliegenden Buch in einer Einleitung, die  neuen materiellen Gerechtigkeitsbegriff ge-  weit mehr ist als bloße Einleitung, sondern  funden: er hat, Erik Wolf betont dies, „keine  viel eher eine selbstverständliche Fortsetzung  systematische  materielle  Gerechtigkeits-  lehre‘“ mehr entworfen. In diesem Stehen-  seiner früheren Arbeit über die „Großen  Rechtsdenker“‘,  Gustav  Radbruchs  Leben  bleiben am Anfang eines neuen Wegs taucht  und- Werk. Erik Wolf läßt uns in dieser  in der geistigen Entwicklung Radbruchs eine  geistvollen Biographie und in einer treff-  Spur der Tragik des großen, edlen Denkers  lichen Auswahl aus Radbruchs rechtsphiloso-  auf, der den festen Grund des Christentums  phischen Aufsätzen nach 1945, die dem Buch  verloren hatte und dem am Ende seines Le-  bens  —_-  eines Lebens voller Schicksal-  als Anhang beigefügt sind, an Radbruchs  „Wiederbegegnung mit dem Christentum“‘  schläzge — nur das große, stille Heimweh  teilnehmen und seine Wendung von einer  bleibt, ohne daß er zur Heimat findet; es  rein . humanitären. Ethik  zur „gläubigen  zeigt sich darin aber vielleicht auch eine  Skepsis‘ eines Fontane, zum „Glauben des  Spur der Problematik eines aus dem Prote-  Ungläubigen‘“ mit einer „von Äußerung zu  stantismus kommenden Rechtsdenkens, das  AÄußerung sich verstärkenden und vertiefen-  nicht von einer ähnlich „großartigen christ-  den Religiosität‘“, seine Wendung vom Ra-  lich fundierten Lehre von Recht und Gerech-  tionalismus und rechtsphilosophischen Rela-  tigkeit‘“ geführt wird, wie ‚sie, ich zitiere  tivismus zur „Lehre von der Natur der  Radbruch, „der Katholizismus . . . entwickelt  Sache‘“ und vom „übergesetzlichen Recht‘“  hat“!: ;  erleben; und er zeigt uns, wie diese Wen-  dung in persönlicher Erfahrung Radbruchs  Völkerrecht. Von Alfred Verd r;) ß. Zweite,  begründet ist — im Miterleben einerseits der  völlig umgearbeitete und erweiterte Auflage.  beiden historischen Ereignisse der NS-Dikta-  (XI1T u. 508 S.) Wien 1950, Springer-Verlag.  tur und der Besetzung Deutschlands, ander-  Die zweite Auflage des bekannten Lehr-  buchs des Wiener  Völkerrechtslehvers ist  seits der beiden geistigen Bewegungen der  Rückbesinnung auf das Christentum nach  nicht nur von dem großen Kreis seiner  1945 und des Existentialismus in all seinen  Schüler und Freunde im In- und Ausland  verschiedenen Ausdrucksformen. Erik Wolf  wärmstens begrüßt worden. Diese Neuaus-  weist auf, wie Radbruchs Wendung notwen-  gabe hat einem Bedürfnis aller völkerrecht-  dig mit der Erkenntnis verbunden war, daß  lich interessierten Kreise entsprochen, da —  die von ihm ursprünglich angenommene  wenn man von dem allzu umfangreichen und  „dreifache Gliederung  es obersten Rechts-  allzu kostspieligen Werk von Guggenheim  wertes in Gerechtigkeit, Sicherheit und  und von einigen Übersetzungen ursprüng-  Zweckmäßigkeit nur die Entfaltung ein und  lich fremdsprachlicher Veröffentlichungen  derselben Idee in drei Wirkungsrichtungen  (Schwarzenberger, Alf Roos usw.) absieht —  darstellt‘“ und der Konflikt innerhalb dieser  in den letzten fünfzehn Jahren, in denen sich  das Völkerrecht auf vielen Gebieten so  Dreiheit nur das „Gespräch der Gerechtig-  keit mit sich selbst‘“ ist; und er schildert  gründlich. gewandelt hat, kein brauchbares  schließliich — oder deutet an — wie diese  Lehrbuch des Völkerrechts in deutscher  Wendung Radbruch die Naturrechtstheorie  Sprache mehr erschienen ist. Umso erfreu-  zwar nicht übernehmen, aber doch in ihrem  licher ist es, daß als erstes großes deutsches  echten Anliegen als Lehre von einem legiti-  Lehrbuch des Völkerrechts nach dem zweiten  238E  mierenden‘ 7Grun(i‘ und feinv‘er"n nbi'ih1ereri-  _ Rechtswissenschaft  den Maß in jedem positiven Recht ver-  Rechtsphilosophie. Von Gustav Radbru c  stehen läßt und wie Radbruch immer mehr  Vierte Auflage, nach dem Tode des Verfas-  danach strebt, „die ‚wertüberwindende‘ Hal-  sers besorgt und biographisch eingeleitet von  tung der Religion oder einer religiös fun-  Prof. Dr. Erik Wolf. (392 S.) Stuttgart, o.J.  dierten Metaphysik mit dem bisherigen Re-  (1950). K.F.Koehler-Verlag. DM 12.50.  lativismus und Methodendualismus zu ver-  Die posthume Ausgabe von Radhruchs  hbinden“. Durch diese einleitende Darstellung  Rechtsphilosophie vereint in einem Werk  Erik Wolfs erscheint im vorliegenden Werk  zwei Namen, die beide einer kommenden  manche Stelle der wieder abgedruckten  Zeit in der Geschichte der deutschen Rechts-  Q,Rechtsphilosoph_ie“ Radbruchs von 1932 —  philosophie Marksteine und Wendepunkte  die nur durch Anmerkungen (Lesefrüchte  hedeuten werden — Wendepunkte in des  und Literaturhinweise) vermehrt ist — trotz  Wortes echtem Sinn. Sie bezeichnen die Ent-  des gleich gebliebenen Texts in neuem Licht.  scheidung des Rechtsphilosophen zu einer  Radbruchs Wendung bezeichnet freilich nur  Wendung, die weg vom Rechtspositivismus,  den Anfang eines neuen Denkens. Es war  der auch das „gesetzliche Unrecht“ als Recht  dem greisen Philosophen nicht mehr ver-  anerkennt, „weil es Gesetz ist‘“, zu einem  gönnt, auf dem begonnenen Weg weiterzu-  „übergesetzlichen Recht‘ führt, das in der  schreiten. Er hat trotz mancher Hinweise auf  Idee des Rechts Rechtfertigung und Maßstab  Einzelinhalte, wie etwa auf die Menschen-  seiner Normen findet. In feinem Einfüh-  rechte, nicht mehr zu einer endgültigen  lungsvermögen in die Gedanken seines Leh-  neuen Antwort auf die Frage nach dem In-  rers und Freundes zeichnet Erik Wolf im  halt der Rechtsidee, nicht mehr zu einem  vorliegenden Buch in einer Einleitung, die  neuen materiellen Gerechtigkeitsbegriff ge-  weit mehr ist als bloße Einleitung, sondern  funden: er hat, Erik Wolf betont dies, „keine  viel eher eine selbstverständliche Fortsetzung  systematische  materielle  Gerechtigkeits-  lehre‘“ mehr entworfen. In diesem Stehen-  seiner früheren Arbeit über die „Großen  Rechtsdenker“‘,  Gustav  Radbruchs  Leben  bleiben am Anfang eines neuen Wegs taucht  und- Werk. Erik Wolf läßt uns in dieser  in der geistigen Entwicklung Radbruchs eine  geistvollen Biographie und in einer treff-  Spur der Tragik des großen, edlen Denkers  lichen Auswahl aus Radbruchs rechtsphiloso-  auf, der den festen Grund des Christentums  phischen Aufsätzen nach 1945, die dem Buch  verloren hatte und dem am Ende seines Le-  bens  —_-  eines Lebens voller Schicksal-  als Anhang beigefügt sind, an Radbruchs  „Wiederbegegnung mit dem Christentum“‘  schläzge — nur das große, stille Heimweh  teilnehmen und seine Wendung von einer  bleibt, ohne daß er zur Heimat findet; es  rein . humanitären. Ethik  zur „gläubigen  zeigt sich darin aber vielleicht auch eine  Skepsis‘ eines Fontane, zum „Glauben des  Spur der Problematik eines aus dem Prote-  Ungläubigen‘“ mit einer „von Äußerung zu  stantismus kommenden Rechtsdenkens, das  AÄußerung sich verstärkenden und vertiefen-  nicht von einer ähnlich „großartigen christ-  den Religiosität‘“, seine Wendung vom Ra-  lich fundierten Lehre von Recht und Gerech-  tionalismus und rechtsphilosophischen Rela-  tigkeit‘“ geführt wird, wie ‚sie, ich zitiere  tivismus zur „Lehre von der Natur der  Radbruch, „der Katholizismus . . . entwickelt  Sache‘“ und vom „übergesetzlichen Recht‘“  hat“!: ;  erleben; und er zeigt uns, wie diese Wen-  dung in persönlicher Erfahrung Radbruchs  Völkerrecht. Von Alfred Verd r;) ß. Zweite,  begründet ist — im Miterleben einerseits der  völlig umgearbeitete und erweiterte Auflage.  beiden historischen Ereignisse der NS-Dikta-  (XI1T u. 508 S.) Wien 1950, Springer-Verlag.  tur und der Besetzung Deutschlands, ander-  Die zweite Auflage des bekannten Lehr-  buchs des Wiener  Völkerrechtslehvers ist  seits der beiden geistigen Bewegungen der  Rückbesinnung auf das Christentum nach  nicht nur von dem großen Kreis seiner  1945 und des Existentialismus in all seinen  Schüler und Freunde im In- und Ausland  verschiedenen Ausdrucksformen. Erik Wolf  wärmstens begrüßt worden. Diese Neuaus-  weist auf, wie Radbruchs Wendung notwen-  gabe hat einem Bedürfnis aller völkerrecht-  dig mit der Erkenntnis verbunden war, daß  lich interessierten Kreise entsprochen, da —  die von ihm ursprünglich angenommene  wenn man von dem allzu umfangreichen und  „dreifache Gliederung  es obersten Rechts-  allzu kostspieligen Werk von Guggenheim  wertes in Gerechtigkeit, Sicherheit und  und von einigen Übersetzungen ursprüng-  Zweckmäßigkeit nur die Entfaltung ein und  lich fremdsprachlicher Veröffentlichungen  derselben Idee in drei Wirkungsrichtungen  (Schwarzenberger, Alf Roos usw.) absieht —  darstellt‘“ und der Konflikt innerhalb dieser  in den letzten fünfzehn Jahren, in denen sich  das Völkerrecht auf vielen Gebieten so  Dreiheit nur das „Gespräch der Gerechtig-  keit mit sich selbst‘“ ist; und er schildert  gründlich. gewandelt hat, kein brauchbares  schließliich — oder deutet an — wie diese  Lehrbuch des Völkerrechts in deutscher  Wendung Radbruch die Naturrechtstheorie  Sprache mehr erschienen ist. Umso erfreu-  zwar nicht übernehmen, aber doch in ihrem  licher ist es, daß als erstes großes deutsches  echten Anliegen als Lehre von einem legiti-  Lehrbuch des Völkerrechts nach dem zweiten  238den Maiß in jedem positiven Recht VeTr-
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wertes Gerechtigkeit, Sicherheit un und VOIL einigen Übhersetzungen ursprung-
Zweckmäßigkeit 198208 die Entfaltung ın und lich Iiremdsprachlicher Veröffentlichungen
derselben Idee In drei Wirkungsrichtungen (Schwarzenberger, AIt Roos USW. } absieht
darstellt“‘ un der Konftlikt innerhalb diese ın den etzten füntfzehn Jahren, ın denen sich

das Völkerrecht auf vielen GebietenDreiheit NUurLr das „Gespräch der Gerechtig-
:eıt miıt sich selhst** ist; und schildert gründlich gewandelt hat, ke  1in brauchbares
schließlich oder deutet w1€ diese Lehrbuch des Völkerrechts ın deutscher
Wendung Radbruch die Naturrechtstheorie Sprache mehr erschienen ist. Umso ertreu-

nıcht übernehmen, ber doch ın ihrem licher ıst © da{fs als erstes grOßes deutsches
echten Anliegen als Lehre VO.: einem legiti- Lehrbuch des Völkerrechts nach dem zweiıten
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Welt T16 rad erd Bßens Werk erséhie- cht des Jus:Der Nomos der rde
116  — ist; ist besonders geelgnet, der Völ- Publicum Europaeum. Von arl Schmi
kerrechtswissenschaft des deutschen Sprach- (308 s} öln 1950, Greven- Verlag. Brosch..

DM 16.30un Kulturgebiets ın der internationalen
Forschung die Stellung wiederzugewinnen, Car| Schmitt, einer der erfolgreichsten
die S16 VO. 1933 besafs Kıs ist h  ler nicht der Staats- un: Völkerrechtslehrer AUS der ®  1it
Raum, au i die zahlreichen geistvollen und 4023 Zn und der rechtsphilosophische Bahn-
anregenden völkerrechtlichen Finzel- brecher führerstaatlicher Einrichtungen des
thesen der vorliegenden Arbeit einzugehen, Dritten Reiches!1, trıtt aus der TZWUNSCILCHN
etwa aut die Unterscheidung zwischen terr1ı- Schweigsamkeit (seit 1111 wieder mıi1t
torilaler Souveränität un Gebietshoheit, auı f e1I1611 Werken an die O{ffentlichkeit. Man
die Darstellung des Wesens der hohen See darf VOIN einem Denker SEINET Krafit, einem
un der nichtbesetzten Landgebiete, auf die Geistesarbeiter SCINES Fleißes, VO eınem
Lehre VO: der mittelbaren Staatenhaftung Künder Formen., der das herkömm-

liche Rechtsdenken einfach überrannte. nıchtuUuSW, Im Rahmen eines kurzen Hinweises 5C-
u& CS, den wesentlichen Gedanken heraus- gerade eın „braves“ Buch erwarten. Auch die

zustellen, der sich w16€6 eın roter Haden durch vorliegende Ikerrechtliche Studie, mas S16
das Werk zicht und den Verdrofs ın einem auch iIm Vergleich miıt seinen früheren STO-
„Rückblick un Ausblick" Ende des Buchs Ben un umwälzenden Werken recht DC-
och einmal ausdrücklich formulhliert und hmt erscheinen, enthält doch. VOL allem ın
hervorhebt. Ks ist der Gedanke, da{fi as der eigenwilligen Korm der Frägestellung‚
Völkerrecht „„IN allgemeinen menschlichen mehr Sprengstoif, als dem oberflächlichen
Werten verankert 15  e Diese Werte mu{ß, Leser sichtbar wird. Sprengstoit nıcht 1:
betont der Verfasser, auch derjenige wen1g- vordergründigen Sinn einer unmittelbaren
sSteNS ım ınn des vxeukantianismus als Gefährlichkeit, ber iIm Sinne einer Spät-

un Tiefenwirkung, weil VOII bisher U,  hber-‚„„‚transzendentale Bedingungen der Kultur-
objektivation ‚positives Völkerrech kommenen Völkerrecht europäisch-ozeaner
erkennen, der .1n€ absolute Eithik leugnet. Ortung wenig .mehr übrig bleiben droht,
Die Verwirklichung dieser Werte, /A denen se1ine Grundlagen unerbittlich für
Verdroß den Gedanken der brüderlichen die kommende Zeit iın Frage gestellt werden..
Verbundenheit der Menschen als Kinder Dabei kann Inäal  e dem Vertasser nıcut eiIn-
ines Gottes zählt, ist die Voraussetzung für mal Sanz unrecht geben; denn das moderne
jede Integration der Völkerrechtsgemein- Völkerrecht hat S1C.  h ja bedauerlicherweise
oschaft un des Völkerrechts. Dieser Ver- 1U auıf positivistische Satzungen gestellt,
wirklichung dienen nach Verdrofßens Wort und f  ur e1in echtes Naturrecht mıiıt ewigen
VOor allem jene „Organe der Staatengemelin- Bindungen 1at Schmitt noch keine 1ebe

Hnden können. Zeigerschaft, die ım Gegensatz den Staaten
überhaupt keine Sonderinteressen VeI-

folgen‘ un: ‚„„die auschliefilich relig1öse,
soz1iale un humanitäre Aufgaben Zzu erfüllen Romane
haben, w1e€e der Apostolische Stuhi un:
das internationale Komiuitee des Roten Kreu- Die Macht der Ohnmüächtigen. Eın Roman
zes°*. Verdroßens Werk gehört nicht M1Ur aut VO:| Kdzard Schaper, öln 1952, Jakob:
den Schreibtisch ıne€es jeden, der sich ın Hegner. (301 S art. 13.80, gebunden

16.30J1 heorie und Praxis miıt Fragen des Völker-
rechts befassen MmMu: Wer niıcht kennt, Der Koman führt, ın S1C. geschlossen un:
kennt das moderne Völkerrecht ın einem selbständig, den fruchtbaren Stotit fort, dem
seiner t+ührenden Theoretiker nicht SO(O1I1- S1C. Schaper in dem Ban. ‚„Die Freiheit
dern ebenso ın die Bibliothek eINeES jeden, des Gefangenen” (vgl 160)
der sich die Durchdringung einer aäkula- ewandt hatte Diesmal steht iın der Mitte:
rsierten Welt miıt christlichem Geist ernst- des Geschehens der Priester, der S1C. den
iıch bemüht UNn« se1 auch NUur, dafs Häftling Molart und alle bemüht:, die 1m
sich ın Stunden des Zweitels dem glau- Zuge der Angelegenheit VO den Häschern
bensstarken Optimismus wiederaufrichtet, des alsers Napoleon ergriffen werden. Das.
der VOLr allem, ber nıcht 1U Aaus den etzten System seinNer Herrschaft, die leibliche un!
Seiten dieser Arbeit spricht. Indem Verdrofs seelische Folterung der Menschen, die
die Kntwicklung des Völkerrechts TOLZ des derstandsbewegung, die gelstigen un rel  an
zweiten Weltkriegs un: ach dem zweıten g1ösen Probleme äahneln den Krlebnissen
Weltkrieg mıit teinem Gespür für Ven- SCTEI Tage. Ohne die Gegensätze stel-
denzen und scharfem Unterscheidungsvermö- 9 sucht Schaper VOrL allem den inneren.
u zwischen blofßen Wünschen un wirk- ınn erkennen. Darın zeıgt seinen
ichen Normen meisterhait darstellt, eistet dichterischen Rang Die Macht des Ohn-

selbst ordnend, klärend un richtungswel-
send einen wesentlichen Beitrag dieser mächtig'yen ıst geine Verwurzelung iın Gott,.

Entwicklung. des Völkerrechts ın der Zu- die Zeitschrift 12 (19533)>
kunft. A vo der Heydte 126 c 266 f
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